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Asylrecht als Grundfreihel
Aufenthalt als knappes Gut
Sozlale  Ische Überlegungen zur Mıgration

v Wer hat Anrecht auf Asyl? Wılıe viele Flüchtlinge „verkraftet“ eın Natıo-
nalstaat? Der Autor, Orstan des Neu gegründeten Johannes Schasching
Instıtuts der KU-Linz, beleuchtet zunächst das ec auf Asyl AUS der
erspektive einer liıberalen und politischen christlichen Sozialethik Im An-
chluss diskutiert CT, mıt welchen möglichen Verfahren das Problem der
Knappheit von Einwanderungsmöglichkeiten ANSCHANSCH werden annn
und welchem Verfahren AUS sozlialethischer Bewertung heraus der Vorzug
gegeben werden sollte Das ec verfolgter Menschen auf eın Asylverfah-
ren spielt dabei „eine Sonderrolle und ıst mıt einer außerst starken a_

tiıven Verpflichtung verknüpft”. (Redaktion)

autete der„Gemeinsam Schalien WITFr als Jene der Gegenwart. och des SC
Slogan eiInNnes Wahlplakats der OGSU ZUTFK Wohlstands wurde die Formel
bayerischen Landtagswahl 946 Im VOCI- „Eure Not ist unNnsere org  C6 VO  b der Formel
bindlichen „Du“ „Eure Not ist 115 „Deutschland 1111US55 Deutschlan: eiben  62

Sorge  !<z umwarb IHNan die He1iımatver- abgelöst und die Stelle des „‚Geme1ln-
Sa Schalien WITFr ist der Widerstand dertriebenen und pries sich als „CINZIEE Partel,

die Flüchtlings-Wahlkreise forderte!“! Na- Partel die Losung „WiIr Schalien Cdas“
üurlich unterscheidet sich die gegenwärtl- elien, mıt der die deutsche Bundes-
SC Herausforderung VO  u der Situation der kanzlerin Angela Merkel auf die Zunahme
Nachkriegszeit, VOLF em insofern CS sich der Flüchtlingszahlen 1mM Sommer 2015
heute Flüchtende AaUS anderen Weltre- reaglert hatte.
gionen und Was für viele das gröfßte Pro- 1ne besondere Zuspitzung erhält der
blem Sein scheint mıt anderen religiö- aktuelle Diskurs Zuwanderung In der
SCIl und kulturellen Praägungen handelt Auseinandersetzung die Begrenzung
Allerdings War die „Belastungsgrenze” des Rechts auf Asyl, also ıIn der Frage ach
der westdeutschen Gesellschaft der ach- einer „Obergrenze” für die Gewährung des
kriegsjahre zweifellos euilic. niedriger Asyls Dbzw. entsprechender rechtsstaatli-

Wahlplakat der OSU ZuUu!r bayerischen Landtagswahl Dezember 1946 US-amerikanische
Besatzungszone). Archiv für C'hristlich Ozlale Politik ACSP Hanns Seidel Stiftung, Sign.
ACSP PI 3/()
Klarer Kurs bei der Zuwanderung. Humanıtat, Ordnung, Begrenzung. Beschluss des CSU-Par-
teivorstands 0./ September G, Schwarzenfeld,
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Asylrecht als Grundfreiheit – 
Aufenthalt als knappes Gut
Sozialethische Überlegungen zur Migration

◆ Wer hat Anrecht auf Asyl? Wie viele Flüchtlinge „verkraft et“ ein Natio-

nalstaat? Der Autor, Vorstand des neu gegründeten Johannes Schasching SJ 

Instituts an der KU-Linz, beleuchtet zunächst das Recht auf Asyl aus der 

Perspektive einer liberalen und politischen christlichen Sozialethik. Im An-

schluss diskutiert er, mit welchen möglichen Verfahren das Problem der 

Knappheit von Einwanderungsmöglichkeiten angegangen werden kann 

und welchem Verfahren aus sozialethischer Bewertung heraus der Vorzug 

gegeben werden sollte. Das Recht verfolgter Menschen auf ein Asylverfah-

ren spielt dabei „eine Sonderrolle und ist mit einer äußerst starken norma-

tiven Verpfl ichtung verknüpft “. (Redaktion)

ThPQ 165 (2017), 12 –20

„Gemeinsam schaffen wir’s“ lautete der 

Slogan eines Wahlplakats der CSU zur 

bayerischen Landtagswahl 1946. Im ver-

bindlichen „Du“ – „Eure Not ist unse-

re Sorge!“ – umwarb man die Heimatver-

triebenen und pries sich als „einzige Partei, 

die Flüchtlings-Wahlkreise forderte!“1 Na-

türlich unterscheidet sich die gegenwärti-

ge Herausforderung von der Situation der 

Nachkriegszeit, vor allem insofern es sich 

heute um Flüchtende aus anderen Weltre-

gionen und – was für viele das größte Pro-

blem zu sein scheint – mit anderen religiö-

sen und kulturellen Prägungen handelt. 

Allerdings war die „Belastungsgrenze“ 

der westdeutschen Gesellschaft der Nach-

kriegsjahre zweifellos deutlich niedriger 

1 Wahlplakat der CSU zur bayerischen Landtagswahl am 1. Dezember 1946 (US-amerikanische 
Besatzungszone). Archiv für Christlich Soziale Politik (ACSP), Hanns Seidel Stift ung, Sign. 
ACSP, PI S: 370.

2 Klarer Kurs bei der Zuwanderung. Humanität, Ordnung, Begrenzung. Beschluss des CSU-Par-
teivorstands 9./10. September 2016, Schwarzenfeld, 2.

als jene der Gegenwart. Doch trotz des ge-

wonnenen Wohlstands wurde die Formel 

„Eure Not ist unsere Sorge“ von der Formel 

„Deutschland muss Deutschland bleiben“2 

abgelöst – und an die Stelle des „Gemein-

sam schaffen wir’s“ ist der Widerstand der 

Partei gegen die Losung „Wir schaffen das“ 

getreten, mit der die deutsche Bundes-

kanzlerin Angela Merkel auf die Zunahme 

der Flüchtlingszahlen im Sommer 2015 

reagiert hatte.

Eine besondere Zuspitzung erhält der 

aktuelle Diskurs um Zuwanderung in der 

Auseinandersetzung um die Begrenzung 

des Rechts auf Asyl, also in der Frage nach 

einer „Obergrenze“ für die Gewährung des 

Asyls bzw. entsprechender rechtsstaatli-
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cher Verfahren. 1ese Frage soll 1mM Folgen- Gegenwart se1IN, die sich zugleic für eine
den VO  b einem sozlalethischen Standpunkt christlich-sozialethische Kezeption eignet
AaUS In ZweIl Schritten erortier werden. sofern diese eben 1mM Ofzon der SCHANN-
Zunächst wird mıt ezug auf Zwel poli- ten Motive des normatıven rojekts der
tisch-philosophische Referenztheorien e1- Moderne entwickelt werden soll. Rawls
1E grundlegende normatıve Einordnung entwickelt 1mM Anschluss den neuzelt-
verschiedener Formen der Migration und lichen Kontraktualismus ZweIl Gerechtig-
des Asylrechts vorgeschlagen. Im zwelıten keitsprinzipien dem Krıterium der
chritt wird das Problem der Knappheit allseitigen Zustimmungsfähigkeit. Es geht
VO  b Aufenthaltstiteln also VO  u Einwan- ıhm nicht, wI1Ie och den ‚alte  n  C6 ertrags-
derungsmöglichkeiten) diskutiert und mıt theoretikern, die Leglıtimation der P
1C. auf vier mögliche Verfahren der Al- litischen (Gewalt als solche, sondern die
lokation dieses appen (jutes präzislert. Begründung einer KONnzeption der SOZ1A-

len Gerechtigkeit In einem politischen (Je-
mMeinwesen. In einem bestimmten Verfah-
Ten die kann hier nicht 1mM FE1IN-Das ec auf Asy!| aus der Per-

spe  ıve eIiner ıDeralen un p —_ zelnen erläutert werden? zeigt e 3 dass die
Itıschen christlichen SOzlale folgenden beiden Grundsätze der Gerech-

tigkeit AaUS der Perspektive er möglicher-
Der hier vertretene sozlalethische and- Wwelse Betroffenen, unabhängig VO  u deren
pun. nımmt die VOLF em mıt dem Er- Je eigener Os1ılL1iOon innerhalb der Gesell-
C1gNIS des /welten Vatikanischen KOn- schaft, zustimmungsfähig Sind:
zils (1962-—-1965) verbundene A{ftirma- ‚A) Jede Person hat den gleichen
tion der katholischen Kirche und Theolo- abdingbaren nspruc. auf ein völlig aCl-
gie das normatıve Projekt der Moder- aquates System gleicher Grundfreiheiten,
1E auf und macht sich die entsprechen- das mıt demselben System VO  b Freiheiten
den Motive eigen: die Anerkennung der für alle vereinbar 1sT.

ozlale und Öökonomische Un-personalen utonomle einerse1lts, die Än-
erkennung der liberalen Menschenrechte, gleichheiten MUSSsSen Zzwel Bedingungen CI -

der Irennung VO  b eligion und Politik füllen erstens MUSsSen S1€ mıt Amltern und
wI1Ie der freiheitlichen Demokratie 1mM säku- Posıtionen verbunden se1nN, die Be-
laren Verfassungsstaat andererseits. Sozlal- dingungen fairer Chancengleichheit en
thisch entfaltet wurden diese Motive VOL offenstehen: und zweıltens MUSSsSen S1€ den
em In der Tradition der politischen Phi- wenIigsten begünstigten Angehörigen
losophie des Liberalismus. DIe Theorie der der Gesellsc den größten Vorteil brin-

„Gerechtigkeit des Vertragstheoretikers John SCH
Rawls (1921-2002) dürfte die einfluss- Wichtig und kennzeichnend für e1-
reichste arlante der liberalen politischen Nen liberalen Ansatz ist, dass der CI S-

Philosophie des Jahrhunderts bis In die Grundsatz Vorrang VOL dem zwelıten

Eın Neuansatz, Frankfurt ı. Maın 2003, 19—-72;Vgl John Rawls, Gerechtigkeit als Fairnelß
vgl Johannes Frühbauer, John Rawls’ „I1heorie der Gerechtigkeit”, Darmstadt 2007, 45-6Il1;
vgl Wolfgang ersting, e politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, Darmstadt 1994,
267 —774
John Rawls, Gerechtigkeit als Fairnefß s Anm 3) 78
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cher Verfahren. Diese Frage soll im Folgen-

den von einem sozialethischen Standpunkt 

aus in zwei Schritten erörtert werden. 

Zunächst wird mit Bezug auf zwei poli-

tisch-philosophische Referenztheorien ei-

ne grundlegende normative Einordnung 

verschiedener Formen der Migration und 

des Asylrechts vorgeschlagen. Im zweiten 

Schritt wird das Problem der Knappheit 

von Aufenthaltstiteln (also von Einwan-

derungsmöglichkeiten) diskutiert und mit 

Blick auf vier mögliche Verfahren der Al-

lokation dieses knappen Gutes präzisiert.

1 Das Recht auf Asyl aus der Per-
spektive einer liberalen und po-
litischen christlichen Sozialethik

Der hier vertretene sozialethische Stand-

punkt nimmt die – vor allem mit dem Er-

eignis des Zweiten Vatikanischen Kon-

zils (1962  –1965) verbundene – Affirma-

tion der katholischen Kirche und Theolo-

gie an das normative Projekt der Moder-

ne auf und macht sich die entsprechen-

den Motive zu eigen: die Anerkennung der 

personalen Autonomie einerseits, die An-

erkennung der liberalen Menschenrechte, 

der Trennung von Religion und Politik so-

wie der freiheitlichen Demokratie im säku-

laren Verfassungsstaat andererseits. Sozial-

ethisch entfaltet wurden diese Motive vor 

allem in der Tradition der politischen Phi-

losophie des Liberalismus. Die Theorie der 

Gerechtigkeit des Vertragstheoretikers John 

Rawls (1921– 2002) dürfte die einfluss-

reichste Variante der liberalen politischen 

Philosophie des 20. Jahrhunderts bis in die 

Gegenwart sein, die sich zugleich für eine 

christlich-sozialethische Rezeption eignet –

sofern diese eben im Horizont der genann-

ten Motive des normativen Projekts der 

Moderne entwickelt werden soll. Rawls 

entwickelt im Anschluss an den neuzeit-

lichen Kontraktualismus zwei Gerechtig-

keitsprinzipien unter dem Kriterium der 

allseitigen Zustimmungsfähigkeit. Es geht 

ihm nicht, wie noch den „alten“ Vertrags-

theoretikern, um die Legitimation der po-

litischen Gewalt als solche, sondern um die 

Begründung einer Konzeption der sozia-

len Gerechtigkeit in einem politischen Ge-

meinwesen. In einem bestimmten Verfah-

ren – die Methodik kann hier nicht im Ein-

zelnen erläutert werden3 – zeigt er, dass die 

folgenden beiden Grundsätze der Gerech-

tigkeit aus der Perspektive aller möglicher-

weise Betroffenen, unabhängig von deren 

je eigener Position innerhalb der Gesell-

schaft, zustimmungsfähig sind:

„a) Jede Person hat den gleichen un-

abdingbaren Anspruch auf ein völlig ad-

äquates System gleicher Grundfreiheiten, 

das mit demselben System von Freiheiten 

für alle vereinbar ist.

b) Soziale und ökonomische Un-

gleichheiten müssen zwei Bedingungen er-

füllen: erstens müssen sie mit Ämtern und 

Positionen verbunden sein, die unter Be-

dingungen fairer Chancengleichheit allen 

offenstehen; und zweitens müssen sie den 

am wenigsten begünstigten Angehörigen 

der Gesellschaft den größten Vorteil brin-

gen […].“4 

Wichtig – und kennzeichnend für ei-

nen liberalen Ansatz – ist, dass der ers-

te Grundsatz Vorrang vor dem zweiten 

3 Vgl. John Rawls, Gerechtigkeit als Fairneß. Ein Neuansatz, Frankfurt a. Main 2003, 19 – 72; 
vgl. Johannes J. Frühbauer, John Rawls’ „Th eorie der Gerechtigkeit“, Darmstadt 2007, 45 – 61; 
vgl. Wolfgang Kersting, Die politische Philosophie des Gesellschaft svertrags, Darmstadt 1994, 
267 – 274.

4 John Rawls, Gerechtigkeit als Fairneß (s. Anm. 3), 78.
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Grundsatz hat, dass also Grundfreihei- ZWarLr wird VO  u Rawls aber systematisch
ten Vorrang gegenüber der sO710-Öökono- begründet. Legitimationsdiskurse und [ .1-
mischen Gestaltung eiInes politischen (Je- mitationsdiskurse politischer (Gewalt fin-
mMeiInwesens zukommt. Angedeutet, WwWenn den immer In einem Kontext In dem

politische (Gewalt konstituiert und wirksamauch nicht mehr theoretisch ausgeführt
hat Rawls außerdem, dass IHNan dem CIS- ausgeübt wiIird. 1eser Kontext der Rechts-
ten Prinzıp „e1In lexikalisch vorrangliges herrschaft ist In uUuNserIer e1it der National-
Prinzıp voranstellen ann|] das die r{ül- Auch eiwa der Prozess der euUropäl-
lung der Grun:  edürifnisse verlangt, schen inigung hat 1Ur einem Teil ZUFK

mindest insofern ihre Erfüllung eine NOT- Verlagerung VO  b politischer erantwor-
wendige Bedingung alur ist, da{fß die Bur- Lung auf die europäische Ebene eführt.
gCcI dazu In der Lage sind, die Grundrechte Das bedeutet selbstverständlic. nicht, dass
und -freiheiten verstehen und fruchtbar ‚europäische Lösungen‘ und eine geme1ln-
wahrzunehmen Zu den Grundtfreiheiten Salmllle europäische Einwanderungspolitik
Za Rawls klassische 1Derale Freiheits- eIic nicht wünschenswert waren. Tatsäch-

ich aber beschlie{ßt derzeit nicht die Uro-rechte und politische Rechte, wI1Ie S1€ bei-
spielsweise auch 1mM Katalog der gemei- päische Kommi1iss1ıon oder das Europäische
Hen Erklärung der Menschenrechte N1e- Parlament eine bestimmte Migrationspoli-
dergelegt Sind: „ redanken- und (Jewl1ls- tik, sondern die Verantwortungsträger der
sensfreiheit, politische Freiheiten Nationalstaaten verhandeln darüber und
wI1Ie Jene Rechte und Freiheiten, die Uurc Was €e1 herauskommt, lässt Zweifel auf-
den edanken der Freiheit und der (phy- kommen, OD eine „europäische Lösung‘
sischen WIE psychischen) Unverletzlich- wirklich immer die bessere Lösung ist)
keit der Person spezifiziert werden, WOZU DIe Theorie der Gerechtigkeit bezieht sich
SCHHEISLIC och die Rechte und Freihei- ZWarLr auf den Nationalstaat, ist aber uUunıver-
ten hinzukommen, die VO Prinzıp der salistisch konzipiert; Rawls beansprucht
Rechtsherrschaft abgedeckt werden.“  6 also, dass sich die Menschen und 1mM

Nicht gahız infach beantworten ist Prinzıp überall für ein möglichst grofßes
die Frage, OD das Asylrecht den rTund- allgemeines System gleicher Grundtfreihei-
freiheiten gehört. Hıer wird die ese VOCI- ten entscheiden wuürden. DIe Lösung des
tretien, dass dies Rawls selbst ZWarLr nicht TODIemMSs der Migration AaUS politischen (!)
vorgesehen hat, dass CS aber systematisch Gründen ist demnach nicht der Wechsel
zwingend AaUS Se1iINer Theorie hervorgeht, VO  b ersonen VO  b eiInem politischen SyS-
SOwelt IHNan davon ausgehen I11USS, dass tem 1Ins andere, sondern die Änderung des
Grundfreiheiten und Rechtsherrschaft politischen Systems des Herkunftskontex-
nicht universell DZw. global realisiert Sind. tes Aus Rawls’ Perspektive ‚erledigt” sich

Rawls wird ein „methodischer al1l0- das Problem der Migration AaUS politischen
nalismus“ vorgeworfen, weil seiInNne Theo- Gründen, indem sich die Grundstruktur
rie der Gerechtigkeit auf Nationalstaaten er politischen (Jemeinwesen Krıte-
bezieht und transnationale Phänomene r1um der allseitigen Zustimmungsfähigkeit
nahezu vollständig ausblendet DIes tri(it Orlentlieren und die Grundsätze der (Ge-

Ebd., Anm
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Grundsatz hat, dass also Grundfreihei-

ten Vorrang gegenüber der sozio-ökono-

mischen Gestaltung eines politischen Ge-

meinwesens zukommt. Angedeutet, wenn 

auch nicht mehr theoretisch ausgeführt 

hat Rawls außerdem, dass man dem ers-

ten Prinzip „ein lexikalisch vorrangiges 

Prinzip voranstellen [kann], das die Erfül-

lung der Grundbedürfnisse verlangt, zu-

mindest insofern ihre Erfüllung eine not-

wendige Bedingung dafür ist, daß die Bür-

ger dazu in der Lage sind, die Grundrechte 

und -freiheiten zu verstehen und fruchtbar 

wahrzunehmen“5. Zu den Grundfreiheiten 

zählt Rawls klassische liberale Freiheits-

rechte und politische Rechte, wie sie bei-

spielsweise auch im Katalog der Allgemei-

nen Erklärung der Menschenrechte nie-

dergelegt sind: „Gedanken- und Gewis-

sensfreiheit, politische Freiheiten […] so-

wie jene Rechte und Freiheiten, die durch 

den Gedanken der Freiheit und der (phy-

sischen wie psychischen) Unverletzlich-

keit der Person spezifiziert werden, wozu 

schließlich noch die Rechte und Freihei-

ten hinzukommen, die vom Prinzip der 

Rechtsherrschaft abgedeckt werden.“6 

Nicht ganz einfach zu beantworten ist 

die Frage, ob das Asylrecht zu den Grund-

freiheiten gehört. Hier wird die These ver-

treten, dass dies Rawls selbst zwar nicht 

vorgesehen hat, dass es aber systematisch 

zwingend aus seiner Theorie hervorgeht, 

soweit man davon ausgehen muss, dass 

Grundfreiheiten und Rechtsherrschaft 

nicht universell bzw. global realisiert sind.

Rawls wird ein „methodischer Natio-

nalismus“ vorgeworfen, weil er seine Theo-

rie der Gerechtigkeit auf Nationalstaaten 

bezieht und transnationale Phänomene 

nahezu vollständig ausblendet. Dies trifft 

5 Ebd., 80 Anm. 7.
6 Ebd., 80.

zwar zu, wird von Rawls aber systematisch 

begründet. Legitimationsdiskurse und Li-

mitationsdiskurse politischer Gewalt fin-

den immer in einem Kontext statt, in dem 

politische Gewalt konstituiert und wirksam 

ausgeübt wird. Dieser Kontext der Rechts-

herrschaft ist in unserer Zeit der National-

staat. Auch etwa der Prozess der europäi-

schen Einigung hat nur zu einem Teil zur 

Verlagerung von politischer Verantwor-

tung auf die europäische Ebene geführt. 

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass 

„europäische Lösungen“ und eine gemein-

same europäische Einwanderungspolitik 

etc. nicht wünschenswert wären. Tatsäch-

lich aber beschließt derzeit nicht die Euro-

päische Kommission oder das Europäische 

Parlament eine bestimmte Migrationspoli-

tik, sondern die Verantwortungsträger der 

Nationalstaaten verhandeln darüber (und 

was dabei herauskommt, lässt Zweifel auf-

kommen, ob eine „europäische Lösung“ 

wirklich immer die bessere Lösung ist). 

Die Theorie der Gerechtigkeit bezieht sich 

zwar auf den Nationalstaat, ist aber univer-

salistisch konzipiert; Rawls beansprucht 

also, dass sich die Menschen stets und im 

Prinzip überall für ein möglichst großes 

allgemeines System gleicher Grundfreihei-

ten entscheiden würden. Die Lösung des 

Problems der Migration aus politischen (!) 

Gründen ist demnach nicht der Wechsel 

von Personen von einem politischen Sys-

tem ins andere, sondern die Änderung des 

politischen Systems des Herkunftskontex-

tes. Aus Rawls’ Perspektive „erledigt“ sich 

das Problem der Migration aus politischen 

Gründen, indem sich die Grundstruktur 

aller politischen Gemeinwesen am Krite-

rium der allseitigen Zustimmungsfähigkeit 

orientieren und die Grundsätze der Ge-
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rechtigkeit als AIrness universell realisiert der politischen Unterdrückung In einem
werden. Vor dem Hintergrund dieser AÄn- politischen (JemeiInwesen entziehen,
nahme reduziert Rawls die Verantwortung korrespondiert notwendig das Recht, In e1-
der Nationalstaaten untereinander erheb- NeE anderen politischen Gemeilnwesen, In
1C. arum also dennoch der Rückgriff dem Grundtfreiheiten gewährleistet sind,
auf Rawls? Asyl anzusuchen. ıne freiheitsrecht-

So ringen eine kosmopolitische ich begründete Exit-Option AaUuSs einem
Neuorlentierung und eine „Erwelterung Unterdrückungsregime ohne eine kom-

Rdes Theorie-Horizonts ber die national- plementäre UOption auf und Se1 CN VOTrUu-
staatliche Ordnung hinaus grundsätzlich bergehende) Mitgliedschaft In der „wohl-
eboten erscheint,” plausibel erscheint geordneten Gesellschaft ware absurcd.
doch ach WIE VOLF die Urilentierung Na- Demnach 111U55 das Recht auf Asyl (ge
tionalstaat als politische Organisationsform natürlich: das Recht, In einem politi-
der Rechtsherrschaft, In der 1Derale Frel- schen Gemeilnwesen, das Grundfreiheiten
heitsrechte, demokratische Mitwirkungs- und Rechtsherrschaft garantlert, aufgrun
rechte und sozlale Anspruchsrechte rechts- VO  b Verfolgung Asyl anzusuchen) als
sicher durchgesetzt werden (können). Das Grundtfreiheit oder eben als e1iNnes der ZCe11-

gilt nicht zuletzt auch für das Recht auf tralen Menschenrechte betrachtet werden.
Asyl, das VO  b Nationalstaaten garantiert E1n derartiges Recht darf 1Ur dann e1n-
wird und derzeit VO  u niemandem geschränkt werden, Wenn tatsächlic die

Wenn aber In einem politischen (Je- Freiheitsrechte der übrigen Mitglieder der
mMeliInwesen die Grundtfreiheiten nicht SC Einwanderungsgesellschaft erheblich be-
währleistet sind er Wenn die VO  b Rawls einträchtigt werden oder die Aufrechter-
angesprochenen Grun  edürfnisse, die haltung der Rechtsherrschaft gefährdet
für die Wahrnehmung der Grundfreihei- 1st. Solange dies nicht der Fall 1St, verbietet
ten vorausgesetzt werden mussen, nicht CI - sich die Rede VO  b einer „Obergrenze”, weil

werden können) und WEnnn auch kei- S1€ eine nicht gerechtfertigte Einschrän-
1E Aussicht auf Änderung der Verhältnisse kung einer Grundfreiheit DZw. eiInes Men-
besteht, gibt CS für die Angehörigen dieses schenrechts impliziert.
politischen (Jemeinwesens 1Ur die MÖg- DIe Sonderstellung des Asylrechts

lässt sich mıt der Konzeption Michael Wal-1C.  eit, sich dem System Urc. Flucht
entziehen, die Aussicht auf die Wahr- ZEetTS bestätigen. Walzer geht ebenfalls VO  b

LunNng ihrer Grundfreiheiten erhalten. der nationalstaatlichen Urganisation der
Dem Recht, sich unterdrückenden politi- politischen (Jemeinwesen In der egen-
schen Strukturen entziehen, steht aber wart aUus, spitzt dies In gewIlsser e1se
notwendig ein Recht auf Asyl gegenüber. nächst indem formuliert: „Das
(Jenauer: Mıt der Grundfreiheit, sich ei{wa und wichtigste Gut, das WITr aN€1-
physischer und psychischer (Gewalt oder nander vergeben und verteilen ha-

Das Silt insbesondere uch für Rawls’ späatere Arbeit über das „‚Recht der Völker”, vgl John
Rawls, Ihe LAaw of Peoples. With „Ihe Idea of Public Keason Revisited”, Cambridge/Mass. 2001
Marıianne Heimbach-Steins, Grenzverläufe gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Migration fu-
gehörigkeit Beteiligung, Paderborn 2016, /D; vgl eb: / 5
Seyla Benhabib, e Rechte der Anderen. Ausländer, Migranten, Burger, Frankfurt Maın 2008
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rechtigkeit als Fairness universell realisiert 

werden. Vor dem Hintergrund dieser An-

nahme reduziert Rawls die Verantwortung 

der Nationalstaaten untereinander erheb-

lich.7 Warum also dennoch der Rückgriff 

auf Rawls?

So dringend eine kosmopolitische 

Neuorientierung und eine „Erweiterung 

des Theorie-Horizonts“8 über die national-

staatliche Ordnung hinaus grundsätzlich 

geboten erscheint,9 so plausibel erscheint 

doch nach wie vor die Orientierung am Na-

tionalstaat als politische Organisationsform 

der Rechtsherrschaft, in der liberale Frei-

heitsrechte, demokratische Mitwirkungs-

rechte und soziale Anspruchsrechte rechts-

sicher durchgesetzt werden (können). Das 

gilt nicht zuletzt auch für das Recht auf 

Asyl, das von Nationalstaaten garantiert 

wird – und derzeit von niemandem sonst.

Wenn aber in einem politischen Ge-

meinwesen die Grundfreiheiten nicht ge-

währleistet sind (oder wenn die von Rawls 

angesprochenen Grundbedürfnisse, die 

für die Wahrnehmung der Grundfreihei-

ten vorausgesetzt werden müssen, nicht er-

füllt werden können) und wenn auch kei-

ne Aussicht auf Änderung der Verhältnisse 

besteht, gibt es für die Angehörigen dieses 

politischen Gemeinwesens nur die Mög-

lichkeit, sich dem System durch Flucht zu 

entziehen, um die Aussicht auf die Wah-

rung ihrer Grundfreiheiten zu erhalten. 

Dem Recht, sich unterdrückenden politi-

schen Strukturen zu entziehen, steht aber 

notwendig ein Recht auf Asyl gegenüber. 

Genauer: Mit der Grundfreiheit, sich etwa 

physischer und psychischer Gewalt oder 

7 Das gilt insbesondere auch für Rawls’ spätere Arbeit über das „Recht der Völker“, vgl. John 
Rawls, Th e Law of Peoples. With „Th e Idea of Public Reason Revisited“, Cambridge/Mass. 2001.

8 Marianne Heimbach-Steins, Grenzverläufe gesellschaft licher Gerechtigkeit. Migration – Zu-
gehörigkeit – Beteiligung, Paderborn 2016, 75; vgl. ebd., 75 –77.

9 Seyla Benhabib, Die Rechte der Anderen. Ausländer, Migranten, Bürger, Frankfurt a. Main 2008.

der politischen Unterdrückung in einem 

politischen Gemeinwesen zu entziehen, 

korrespondiert notwendig das Recht, in ei-

nem anderen politischen Gemeinwesen, in 

dem Grundfreiheiten gewährleistet sind, 

um Asyl anzusuchen. Eine freiheitsrecht-

lich begründete Exit-Option aus einem 

Unterdrückungsregime ohne eine kom-

plementäre Option auf (und sei es vorü-

bergehende) Mitgliedschaft in der „wohl-

geordneten Gesellschaft“ wäre absurd. 

Demnach muss das Recht auf Asyl (ge-

nauer natürlich: das Recht, in einem politi-

schen Gemeinwesen, das Grundfreiheiten 

und Rechtsherrschaft garantiert, aufgrund 

von Verfolgung um Asyl anzusuchen) als 

Grundfreiheit oder eben als eines der zen-

tralen Menschenrechte betrachtet werden. 

Ein derartiges Recht darf nur dann ein-

geschränkt werden, wenn tatsächlich die 

Freiheitsrechte der übrigen Mitglieder der 

Einwanderungsgesellschaft erheblich be-

einträchtigt werden oder die Aufrechter-

haltung der Rechtsherrschaft gefährdet 

ist. Solange dies nicht der Fall ist, verbietet 

sich die Rede von einer „Obergrenze“, weil 

sie eine nicht gerechtfertigte Einschrän-

kung einer Grundfreiheit bzw. eines Men-

schenrechts impliziert.

Die Sonderstellung des Asylrechts 

lässt sich mit der Konzeption Michael Wal-

zers bestätigen. Walzer geht ebenfalls von 

der nationalstaatlichen Organisation der 

politischen Gemeinwesen in der Gegen-

wart aus, spitzt dies in gewisser Weise zu-

nächst sogar zu, indem er formuliert: „Das 

erste und wichtigste Gut, das wir anei-

nander zu vergeben und zu verteilen ha-
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ben, ist Mitgliedschaft In einer mensch- ach dem /welten Weltkrieg oder mıt den
lichen Gemeinschaft. Was immer WITFr In Ausreiserestriktionen der Staaten des War-
diesem Punkt beschließen, CS strukturiert schauer Paktes. Aktuell vertrauter sind uns

alle anderen VO  b uns treffenden 1str1- Fragen der politischen Gestaltung der Im-
butionsentscheidungen VOI,; denn CS legt migration, also der Frage, In welcher WeIl-
fest, mıt WE WITFr diese Entscheidungen und ach welchen Krıterlien Einwan-
treffen, VO  b WE WITr Gehorsam derung Organisliert werden sollte. So sehr
und Steuern einfordern und WE WITFr (JU- Walzer Entscheidungen ber Mitglied-
ter und Dienstleistungen zuteil werden las- schaft einerselts als ureigene Aufgabe des
Ssen. Walzer en €1 adminıstra- jeweiligen politischen (Jemeinwesens be-
t1ve Distributionsentscheidungen, also trachtet, sehr betont CI andererseits die
politisch gesteuerte, In einem bestimmten Sonderstellung des Mitgliedschaftsbegeh-
politischen (JemeiInwesen organıslerte (JU- feNs aufgrun VO  b Verfolgung: „ ES gibt
terzuteilung. Das eiIrı sozlale Transter- eine Gruppe VO  b notleidenden Außenste-
leistungen, das (esundheitssystem und ein henden, deren Forderungen und ANnsprü-
Pensionssystem ebenso wI1Ie die Zuteilung che nicht Urc. Vermögensexport CI -

VO  b Aufenthaltstiteln Walzer ArSUMEN- werden können: In ihrem gibt
lert, anders als Rawls, nicht vertragstheo- CS 1Ur e1ins die ulnahme der In Not be-
retisch, sondern geht anthropologisch VO  b findlichen Menschen. DIe Gruppe, VO  u der
einer Sozilalisationstendenz des Menschen hier die Rede ist, ist die Gruppe der Flücht-
aUsS Stets bilden sich, Walzer, OMMMUNL- inge, mithin Jener Menschen, denen CN

f1eS, deren esen die Urganisation der einem nicht exportierbaren (zut mangelt,
Mitgliedschaft gehört. TEUNC. ist auch bei der Zugehörigkeit, der Mitgliedschaft
Walzer der SOUVerane Nationalstaat die he- PCI 1ese (juter lassen sich 1Ur IN -
rausragende politische Organisationsform nerhalb des geschützten Raumes eiInes SPC-
des Sozialen In der Moderne. je] stärker 1ellen Staates gemeinschaftlich besitzen
als Rawls thematisiert Walzer aber, dass CS und genießen. DIe Forderung, welche
eine 1e1739. VO  u OMMUUNITIES und eine die pfer politischer und religiöser Ver{fol-
1e1739. VO  b Staaten gibt Nicht zuletzt, SUuNg anzumelden aben, ist SOML bsolut
weil diese Staaten und communities) zwingend: Wenn ihr mich nicht aufnehmt,
terschiedlich sind, unterschiedliche poli- S1e, dann werde ich VO  b denen, die
tische und Öökonomische Systeme und In meiınem eigenen Land herrschen, getÖ-
terschiedliche Distributionsregime eINgeE- tel, verfolgt oder brutal unterdrückt. Was
richtet aben, entsteht Migration. 1ese en WITFr dem entgegenzusetzen? '
Migration ist dann wilederum Gegenstand
VO  b politischen Entscheidungen. Politi-
sche Mafßnahmen der ZWaNgsSwWelse herbei- Mitgliedschaft als KnNappes Gut
geführten oder verhinderten Emitgration
aASSOZ1Leren WITFr VOLF em mıt historischen Im Rekurs auf John Rawls und Michael
Phänomenen, eiwa mıt den Vertreibungen Walzer sollte bisher ezeigt werden, dass

Michael Walzer, Sphären der Gerechtigkeit. E1ın Plädoyer für Pluralität Uun: Gleichheit, Frank-
furt Maın 2006,

11 Ebd., XS
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ben, ist Mitgliedschaft in einer mensch-

lichen Gemeinschaft. Was immer wir in 

diesem Punkt beschließen, es strukturiert 

alle anderen von uns zu treffenden Distri-

butionsentscheidungen vor, denn es legt 

fest, mit wem wir diese Entscheidungen 

treffen, von wem wir Gehorsam erwarten 

und Steuern einfordern und wem wir Gü-

ter und Dienstleistungen zuteil werden las-

sen.“10 Walzer denkt dabei an administra-

tive Distributionsentscheidungen, also an 

politisch gesteuerte, in einem bestimmten 

politischen Gemeinwesen organisierte Gü-

terzuteilung. Das betrifft soziale Transfer-

leistungen, das Gesundheitssystem und ein 

Pensionssystem ebenso wie die Zuteilung 

von Aufenthaltstiteln. Walzer argumen-

tiert, anders als Rawls, nicht vertragstheo-

retisch, sondern geht anthropologisch von 

einer Sozialisationstendenz des Menschen 

aus. Stets bilden sich, so Walzer, communi-

ties, zu deren Wesen die Organisation der 

Mitgliedschaft gehört. Freilich ist auch bei 

Walzer der souveräne Nationalstaat die he-

rausragende politische Organisationsform 

des Sozialen in der Moderne. Viel stärker 

als Rawls thematisiert Walzer aber, dass es 

eine Vielzahl von communities und eine 

Vielzahl von Staaten gibt. Nicht zuletzt, 

weil diese Staaten (und communities) un-

terschiedlich sind, unterschiedliche poli-

tische und ökonomische Systeme und un-

terschiedliche Distributionsregime einge-

richtet haben, entsteht Migration. Diese 

Migration ist dann wiederum Gegenstand 

von politischen Entscheidungen. Politi-

sche Maßnahmen der zwangsweise herbei-

geführten oder verhinderten Emigration 

assoziieren wir vor allem mit historischen 

Phänomenen, etwa mit den Vertreibungen 

nach dem Zweiten Weltkrieg oder mit den 

Ausreiserestriktionen der Staaten des War-

schauer Paktes. Aktuell vertrauter sind uns 

Fragen der politischen Gestaltung der Im-

migration, also der Frage, in welcher Wei-

se und nach welchen Kriterien Einwan-

derung organisiert werden sollte. So sehr 

Walzer Entscheidungen über Mitglied-

schaft einerseits als ureigene Aufgabe des 

jeweiligen politischen Gemeinwesens be-

trachtet, so sehr betont er andererseits die 

Sonderstellung des Mitgliedschaftsbegeh-

rens aufgrund von Verfolgung: „Es gibt 

eine Gruppe von notleidenden Außenste-

henden, deren Forderungen und Ansprü-

che nicht durch […] Vermögensexport er-

füllt werden können; in ihrem Falle gibt 

es nur eins: die Aufnahme der in Not be-

findlichen Menschen. Die Gruppe, von der 

hier die Rede ist, ist die Gruppe der Flücht-

linge, mithin jener Menschen, denen es an 

einem nicht exportierbaren Gut mangelt, 

an der Zugehörigkeit, der Mitgliedschaft 

per se. […] Diese Güter lassen sich nur in-

nerhalb des geschützten Raumes eines spe-

ziellen Staates gemeinschaftlich besitzen 

und genießen. […] Die Forderung, welche 

die Opfer politischer und religiöser Verfol-

gung anzumelden haben, ist somit absolut 

zwingend: Wenn ihr mich nicht aufnehmt, 

so sagen sie, dann werde ich von denen, die 

in meinem eigenen Land herrschen, getö-

tet, verfolgt oder brutal unterdrückt. Was 

haben wir dem entgegenzusetzen?“11 

2 Mitgliedschaft als knappes Gut

Im Rekurs auf John Rawls und Michael 

Walzer sollte bisher gezeigt werden, dass 

10 Michael Walzer, Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit, Frank-
furt a. Main 2006, 65.

11 Ebd., 88 f.
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einerseılts das Recht verfolgter Menschen Forclerung der Zuwanderung VO  b hoch-
auf ein Asylverfahren einen en 11OI - qualifizierten Fac.  Talten oder In vielen
matıven Stellenwert hat und dass anderer- Fällen der Arbeitsmigration wird das als
SEITS die Rechtsgenossen e1iNnes politischen durchaus selbstverständlic. erachtet. Aber
(Jemeinwesens das Recht aben, ber die auch die Finanzlerung der Flucht, etwa

Mitgliedschaft dieses politischen (Jemeln- VO  b Transportmöglichkeiten, kann ein be-
CsSCMHNS entscheiden. Das dazu, SLUMMTLES Einkommen DZw. ermögen
dass diese Mitgliedschaft als „erste|s und raussetlzen, das In den Herkunftskontexten
wichtigste[s Gut, das WITr aneinander selbstverständlic. ungleic. verteilt 1st.
vergeben und verteilen aben  C6 (Walzer Im der Offerte entscheidet „das
In einigen Fällen ein knappes Gut 1st. In der Los  C6 ber den Zugang einem G(ut DIe
aktuellen Herausforderung Urc. die Zu- oOltterıe kann In bestimmten Situationen
wanderung einer großen Zahl MNüchten- ein sehr faires Verfahren se1N, und ZW ar

der Menschen ach Europa ist dies SCHE- dann, Wenn ersonen mıt ÜAhnlicher Be-
ben Burgerinnen und Büurger der Einwan- dürfinisstruktur und mıt ÜAhnlichen VO-
derungsgesellschaften MUSSsSen sich des- raussetzungen ein appes (ut kon-
halb ber die Allokation des knappen (JuU- kurrieren und ein geregeltes und kontrol-
tes Aufenthalt verständigen. iertes Losverfahren angewendet wird. Al-

Dazu können zunächst vier Verfah- lerdings sieht die OtterI1e, das ist die Poln-
Ten der Allokation knapper (juter er- dieses Verfahrens, VO  b en anderen
schieden werden: Der Markt, die e- spekten eben etwa VO  b besonderen Be-
rie, die Gewohnheit und das acdministrati- dürfnissen ab.
VeC Verfahren.!* Im Fall des Marktes ist die Im Fall der Gewohnheit als Okatı-
Zahlungsbereitschaft DZw. die Zahlungsfä- Oonsverfahren liegen bestimmte ingeüb-
higkeit SOWI1eEe der ugang ZU. Markt enTl- Varlanten der (:üterzuteilung VOI, die
scheidend für die Allokation. Akteure 1mM Rahmen VO  b beispielsweise sozialpoli-
arkt eignen sich (,uter für die S1e be- tischen Traditionen angewendet werden,
zahlen möchten Dbzw. können. Als Orte1l- ohne dass eine ausdrückliche Legitim1täats-
le des Marktes werden In der ege. Effi- überprüfung stattfindet. Hıer ist die Dyna-
ZzIieNz und Effektivität betrachtet, als ach- mik der Allokation tendenzlie CAiftus
teile unterschiedliche Chancen der (JU- Im Fall des administrativen Verfahrens
teranelgnung aufgrun unterschiedlicher SCHLLEISLIC. finden geregelte politische Ent-
Zahlungsfähigkeit oder unterschiedlichen scheidungsprozeduren In denen be-
Zugangs ZU. Markt. Insowelıt der Zugang tUımmte, als ANSECHLECSSCH erachtete TY1ILe-
ZUFK Möglichkeit der Migration abhängig rien der (üterzuteilung kreiert werden. Es
ist VO  b einer bestimmten finanziellen Aus- geht also idealerweise eine politisch le-

oder efw.: der Ausbildung, kommt gitimlerte und kontrollierte Zuteilung VO  b

das Allokationsverfahren Markt auch bel knappen (,utern. Der grofße Vorteil ist,
dass ıIn einem deliberativen Prozess VOCI-der Migration 1Ins pie Bel der gezielten

Vgl Guido Calabresi / Philip Bobbitt, Iragic C'hoices. Ihe Confllicts Soclety Confronts ın the
Allocation of Tragically Ncarce Kesources, New York-London 1978, insbes. 31-50; G uido ( @-
abresi/ Philip Bobbitt, Keine Allokationsverfahren, 1n Weyma Lühbe, Tödliche Entscheidung.
Allokation VO  3 Leben Uun: Tod ın Zwangslagen, Paderborn 2004, 5574
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einerseits das Recht verfolgter Menschen 

auf ein Asylverfahren einen hohen nor-

mativen Stellenwert hat und dass anderer-

seits die Rechtsgenossen eines politischen 

Gemeinwesens das Recht haben, über die 

Mitgliedschaft dieses politischen Gemein-

wesens zu entscheiden. Das führt dazu, 

dass diese Mitgliedschaft als „erste[s] und 

wichtigste[s] Gut, das wir aneinander zu 

vergeben und zu verteilen haben“ (Walzer) 

in einigen Fällen ein knappes Gut ist. In der 

aktuellen Herausforderung durch die Zu-

wanderung einer großen Zahl flüchten-

der Menschen nach Europa ist dies gege-

ben. Bürgerinnen und Bürger der Einwan-

derungsgesellschaften müssen sich des-

halb über die Allokation des knappen Gu-

tes Aufenthalt verständigen.

Dazu können zunächst vier Verfah-

ren der Allokation knapper Güter unter-

schieden werden: Der Markt, die Lotte-

rie, die Gewohnheit und das administrati-

ve Verfahren.12 Im Fall des Marktes ist die 

Zahlungsbereitschaft bzw. die Zahlungsfä-

higkeit sowie der Zugang zum Markt ent-

scheidend für die Allokation. Akteure am 

Markt eignen sich Güter an, für die sie be-

zahlen möchten bzw. können. Als Vortei-

le des Marktes werden in der Regel Effi-

zienz und Effektivität betrachtet, als Nach-

teile unterschiedliche Chancen der Gü-

teraneignung aufgrund unterschiedlicher 

Zahlungsfähigkeit oder unterschiedlichen 

Zugangs zum Markt. Insoweit der Zugang 

zur Möglichkeit der Migration abhängig 

ist von einer bestimmten finanziellen Aus-

stattung oder etwa der Ausbildung, kommt 

das Allokationsverfahren Markt auch bei 

der Migration ins Spiel. Bei der gezielten 

12 Vgl. Guido Calabresi / Philip Bobbitt, Tragic Choices. Th e Confl icts Society Confronts in the 
Allocation of Tragically Scarce Resources, New York–London 1978, insbes. 31– 50; Guido Ca-
labresi / Philip Bobbitt, Reine Allokationsverfahren, in: Weyma Lübbe, Tödliche Entscheidung. 
Allokation von Leben und Tod in Zwangslagen, Paderborn 2004, 55 –74.

Forcierung der Zuwanderung von hoch-

qualifizierten Fachkräften oder in vielen 

Fällen der Arbeitsmigration wird das als 

durchaus selbstverständlich erachtet. Aber 

auch die Finanzierung der Flucht, etwa 

von Transportmöglichkeiten, kann ein be-

stimmtes Einkommen bzw. Vermögen vo-

raussetzen, das in den Herkunftskontexten 

selbstverständlich ungleich verteilt ist.

Im Falle der Lotterie entscheidet „das 

Los“ über den Zugang zu einem Gut. Die 

Lotterie kann in bestimmten Situationen 

ein sehr faires Verfahren sein, und zwar 

dann, wenn Personen mit ähnlicher Be-

dürfnisstruktur und mit ähnlichen Vo-

raussetzungen um ein knappes Gut kon-

kurrieren und ein geregeltes und kontrol-

liertes Losverfahren angewendet wird. Al-

lerdings sieht die Lotterie, das ist die Poin-

te dieses Verfahrens, von allen anderen 

Aspekten – eben etwa von besonderen Be-

dürfnissen – ab.

Im Fall der Gewohnheit als Allokati-

onsverfahren liegen bestimmte eingeüb-

te Varianten der Güterzuteilung vor, die 

im Rahmen von beispielsweise sozialpoli-

tischen Traditionen angewendet werden, 

ohne dass eine ausdrückliche Legitimitäts-

überprüfung stattfindet. Hier ist die Dyna-

mik der Allokation tendenziell diffus.

Im Fall des administrativen Verfahrens 

schließlich finden geregelte politische Ent-

scheidungsprozeduren statt, in denen be-

stimmte, als angemessen erachtete Krite-

rien der Güterzuteilung kreiert werden. Es 

geht also idealerweise um eine politisch le-

gitimierte und kontrollierte Zuteilung von 

knappen Gütern. Der große Vorteil ist, 

dass in einem deliberativen Prozess ver-
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schiedene Bedürfnislagen und verschiede- dern mıt einer Einwanderung, bei-
1E 1terien Dringlichkeit, erwarten- spielsweise In Deutschland, ein
der utzen eic berücksichtigt und SC fassendes Einwanderungsgesetz. Und aUS-

geneinander abgewogen werden können. gerechnet 1mM Kontext der Zuwanderung
Fur die Allokation VO  u Einwande- einer großen Zahl VO  u Flüchtenden 1mM

rungsmöglichkeiten und Aufenthaltstiteln Sommer und Herbst des Jahres 2015 gab
sind verschiedene Verfahren ıIn Kraift. SO CS eine Art Verweligerung der adminıstra-
gibt CS als adminıistratives Verfahren tiven Gestaltung der Allokation des (jutes
tliche einwanderungspolitische Regelun- Aufenthalt. In Österreich WwIe In Deutsch-
gCch Dazu ehören die Regeln der Frel- and wurde se1t den frühen 1990er-Jah-
zügigkeit 1mM Rahmen der Besonde- Ten ein relativ restriktives Asylrecht e1n-

Einwanderungsberechtigungen für gul eführt und praktiziert, das beispielsweise
ausgebildete ArbeitnehmerInnen („Green Urc. die „Sichere-Drittstaaten-Regelung”
Card”, „Rot-weiß-rot-Card”) sind ein Bel- gekennzeichnet ist und Urc. die ubli-

Ner Übereinkommen 1111 In völkerrecht-spie für eine politisch intendierte markt-
förmige Allokation. Aber In Lan- lichen Verträgen 1mM europäischen Kontext

sanktioniert wurde. Wle immer IHNan die-
restriktive Asylpolitik beurteilt: S1€ IN -

Weiterführende Lıteratur: tendierte doch grundsätzlich die Gewähr-
Arıanne Heimbach-Steins, Grenzverläufe leistung des Asylrechts für verfolgte Men-

schen. Ausgerechnet In einem Zeitraum,gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Migration
Zugehörigkeit Beteiligung, Paderborn In dem CN einer admıinistrativen Kontrolle

besonders bedurft hätte, nämlich 1mM SOm-DIe Autorin skizziert, ausgehend VO  u
Iler und 1mM Herbst 2015, wurde dann dasaktuellen Herausforderungen, eine umfas-

sende christlich-sozialethische Perspektive administrative Verfahren SCAIIC. SC-
Wer ıIn diesem Zeitraum und ZWarauf das ema.

Andreas ( ‚assee Anna Goppel (Hg.) M1- gleich ıIn welcher Migrationsform, also

gration und 1. unster Der nicht 1Ur als VO  b Verfolgung betroffener
Mensch ach Deutschlan einrelste, hat-Band biletet Aufsätze, die AaUuSs unterschied-

lichen ethischen Perspektiven Themen der das ucC des richtigen Zeitpunkts und
wurde nicht ach den VerfahrenMigration und insbesondere die Frage des

Rechts eiInNnes politischen Gemeilnwesens, und Krıterien der verschärften Asylgesetz-
ber Mitgliedschaft entscheiden, 1SKU- gebung behandelt DIes rag Züge einer

tieren. verzerrien nämlich ohne geplante piel-
Martın Dabrowski Judith Wolf Karlies regeln verlaufenden arlante der e-

rie, teilweise mıt Elementen des MarktesAbmeier (Hg.) Migration erecht gestal-
ten, Paderborn 2015 Auch dieser Band und der Gewohnheit vermischt. Das al-
biletet Aufsätze verschiedenen Themen les, wohlgemerkt, ohne Abstimmung

den europäischen Partnern Es ijeg auf derdes Migrationsdiskurses (überwiegen: AaUS

christliich-sozialethischer erspektive) und Hand, dass diese Vorgehensweise schwe-
Fairnessdefizite aufweist. Auch der Hın-beleuchtet darüber hinaus spezielle Einzel-

WEeIS auf die Verhältnismäfßigkeit, diefragen wI1Ie Jene der Arbeitsmigration 1mM
Pflegesektor. gesichts der besonderen Situation In Jenen

onaten ein besonderes orgehen erfor-
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schiedene Bedürfnislagen und verschiede-

ne Kriterien – Dringlichkeit, zu erwarten-

der Nutzen etc. – berücksichtigt und ge-

geneinander abgewogen werden können.

Für die Allokation von Einwande-

rungsmöglichkeiten und Aufenthaltstiteln 

sind verschiedene Verfahren in Kraft. So 

gibt es – als administratives Verfahren –

etliche einwanderungspolitische Regelun-

gen. Dazu gehören die Regeln der Frei-

zügigkeit im Rahmen der EU. Besonde-

re Einwanderungsberechtigungen für gut 

ausgebildete ArbeitnehmerInnen („Green 

Card“, „Rot-weiß-rot-Card“) sind ein Bei-

spiel für eine politisch intendierte markt-

förmige Allokation. Aber sogar in Län-

dern mit einer regen Einwanderung, bei-

spielsweise in Deutschland, fehlt ein um-

fassendes Einwanderungsgesetz. Und aus-

gerechnet im Kontext der Zuwanderung 

einer großen Zahl von Flüchtenden im 

Sommer und Herbst des Jahres 2015 gab 

es eine Art Verweigerung der administra-

tiven Gestaltung der Allokation des Gutes 

Aufenthalt. In Österreich wie in Deutsch-

land wurde seit den frühen 1990er-Jah-

ren ein relativ restriktives Asylrecht ein-

geführt und praktiziert, das beispielsweise 

durch die „Sichere-Drittstaaten-Regelung“ 

gekennzeichnet ist und durch die Dubli-

ner Übereinkommen I–III in völkerrecht-

lichen Verträgen im europäischen Kontext 

sanktioniert wurde. Wie immer man die-

se restriktive Asylpolitik beurteilt; sie in-

tendierte doch grundsätzlich die Gewähr-

leistung des Asylrechts für verfolgte Men-

schen. Ausgerechnet in einem Zeitraum, 

in dem es einer administrativen Kontrolle 

besonders bedurft hätte, nämlich im Som-

mer und im Herbst 2015, wurde dann das 

administrative Verfahren schlicht ausge-

setzt. Wer in diesem Zeitraum – und zwar: 

gleich in welcher Migrationsform, also 

nicht nur als von Verfolgung betroffener 

Mensch – nach Deutschland einreiste, hat-

te das Glück des richtigen Zeitpunkts und 

wurde nicht nach den strengen Verfahren 

und Kriterien der verschärften Asylgesetz-

gebung behandelt. Dies trägt Züge einer 

verzerrten – nämlich ohne geplante Spiel-

regeln verlaufenden – Variante der Lotte-

rie, teilweise mit Elementen des Marktes 

und der Gewohnheit vermischt. Das al-

les, wohlgemerkt, ohne Abstimmung unter 

den europäischen Partnern. Es liegt auf der 

Hand, dass diese Vorgehensweise schwe-

re Fairnessdefizite aufweist. Auch der Hin-

weis auf die Verhältnismäßigkeit, die an-

gesichts der besonderen Situation in jenen 

Monaten ein besonderes Vorgehen erfor-
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aktuellen Herausforderungen, eine umfas-

sende christlich-sozialethische Perspektive 

auf das Thema.

Andreas Cassee / Anna Goppel (Hg.), Mi-

gration und Ethik, Münster 22014. Der 

Band bietet Aufsätze, die aus unterschied-

lichen ethischen Perspektiven Themen der 

Migration und insbesondere die Frage des 

Rechts eines politischen Gemeinwesens, 

über Mitgliedschaft zu entscheiden, disku-

tieren.

Martin Dabrowski / Judith Wolf / Karlies 

Abmeier (Hg.), Migration gerecht gestal-

ten, Paderborn 2015. Auch dieser Band 

bietet Aufsätze zu verschiedenen Themen 

des Migrationsdiskurses (überwiegend aus 

christlich-sozialethischer Perspektive) und 

beleuchtet darüber hinaus spezielle Einzel-

fragen wie jene der Arbeitsmigration im 

Pflegesektor.
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Jener, die In den VEISANSCHEN beiden Jahr- ter Menschen auf ein Asylverfahren 1mM
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Verfahrens hinaus. Nur 1mM acdministrati- VO  b der aulikra der Flüchtenden aD-
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keit, Arbeitsmigration eIic Und 1Ur das aCl- rechtigten impliziert umgekehrt die nach-
mıin1ıstratıve Verfahren rlaubt CS, diesen rangige Behandlung er anderen Än-
Migrationsformen unterschiedliche Auf- prüche auf Aufenthalt. Während ein fai-
enthaltsrechte zuzuordnen, Se1 CN das Asyl, Ies Asylverfahren für alle Menschen, die
Se1 CS der subsidläre Schutz, selen CS Auf- ein Asylbegehren vortragen, gewährleis-
enthaltstitel unterschiedlicher Art. Und tet werden 111U55 und nicht efw.: 1Ur

1Ur ein administratives Verfahren kann für Menschen sind alle übrigen
alrness innerhalb der Migrationsformen „Mitgliedschaftsentscheidungen egen-
gewährleisten. Fur die Allokation der MiIt- stand deliberativer Verfahren, In denen
gliedschaft als „erstes und wichtigstes Gut“ die Rechtsgenossen ihre unterschiedlichs-
ist das adminıistrative Verfahren deshalb ten Überzeugungen und Standpunkte
gegenüber den anderen Verfahren AaUS tional begründet vortragen können. Dabe!i
zialethischer 1C. vorzugswürdig Was können politische, ökonomische, ulturel-
nicht bedeutet, dass nicht bestimmte elıle le eIic Gesichtspunkte eine spielen,
der Allokation VO  b Autfenthaltstiteln und auch In der Bevölkerung des Einwan-
dere Verfahren, efw.: den Markt, dele- derungslandes vorhandene Ängste dürfen
giert werden können, Wenn die erwähnten nicht marginalisiert oder pathologisiert
Fairnessdefizite ausgeschlossen oder M1IN1- werden.
mIler werden können. Dazu bedarf die Politik auch einer brei-

ten zivilgesellschaftlichen asılıs In den
rückliegenden onaten en viele erso-

ZusammenftTfassung Nen und (sruppen, nicht zuletzt AaUS dem
kirchlichen Bereich, Erhebliches geleistet
1mM 1INDIIC. auf das Schicksal der ıIn uUuro-Mıt diesen Überlegungen einer als „libera-

le politische Sozialethik“” gefassten christ- pa angekommenen Flüchtenden. Viele ha-
lichen Sozialethi lässt sich das Recht e1- ben sich bis die aAußerste (Gsrenze ihrer
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den, ber Fragen der Mitgliedschaft und Kräfte engaglert. S1e en die Versorgung
damıt der Zuwanderung entscheiden. mıt Wohnung und Nahrung, mıt eidung
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derlich gemacht habe, kann in den Ohren 

jener, die in den vergangenen beiden Jahr-

zehnten abgeschoben wurden oder nun in 

der Ägäis von Massenflüchtlingslager zu 

Massenflüchtlingslager hin und her depor-

tiert werden, nur zynisch klingen.

Die sozialethische Bewertung unter-

schiedlicher Allokationsverfahren im Hin-

blick auf Migration läuft also eindeutig auf 

die Vorzugswürdigkeit des administrativen 

Verfahrens hinaus. Nur im administrati-

ven Verfahren kann sauber unterschieden 

werden zwischen den Migrationsformen, 

zwischen Flucht vor Verfolgung, Flucht vor 

Armut und ökonomischer Perspektivlosig-

keit, Arbeitsmigration etc. Und nur das ad-

ministrative Verfahren erlaubt es, diesen 

Migrationsformen unterschiedliche Auf-

enthaltsrechte zuzuordnen, sei es das Asyl, 

sei es der subsidiäre Schutz, seien es Auf-

enthaltstitel unterschiedlicher Art. Und 

nur ein administratives Verfahren kann 

Fairness innerhalb der Migrationsformen 

gewährleisten. Für die Allokation der Mit-

gliedschaft als „erstes und wichtigstes Gut“ 

ist das administrative Verfahren deshalb 

gegenüber den anderen Verfahren aus so-

zialethischer Sicht vorzugswürdig – was 

nicht bedeutet, dass nicht bestimmte Teile 

der Allokation von Aufenthaltstiteln an an-

dere Verfahren, etwa an den Markt, dele-

giert werden können, wenn die erwähnten 

Fairnessdefizite ausgeschlossen oder mini-

miert werden können.

3 Zusammenfassung

Mit diesen Überlegungen einer als „libera-

le politische Sozialethik“ gefassten christ-

lichen Sozialethik lässt sich das Recht ei-

nes politischen Gemeinwesens begrün-

den, über Fragen der Mitgliedschaft und 

damit der Zuwanderung zu entscheiden. 

Allerdings spielt dabei das Recht verfolg-

ter Menschen auf ein Asylverfahren – im 

Sinne der Rawls’schen Vorrangregel – eine 

Sonderrolle und ist mit einer äußerst star-

ken normativen Verpflichtung verknüpft. 

Die Allokation des Aufenthalts als ein auf-

grund von Verfolgung dringend benötigtes 

oder sogar lebensrettendes Gut muss Ge-

genstand administrativer Verfahren, also 

Gegenstand der Politik sein und darf nicht 

von der Kaufkraft der Flüchtenden ab-

hängen oder gar dem Zufall (des richtigen 

Zeitpunkts) überlassen bleiben.

Die daraus resultierende Priorisierung von 

Asylwerbern und anerkannten Asylbe-

rechtigten impliziert umgekehrt die nach-

rangige Behandlung aller anderen An-

sprüche auf Aufenthalt. Während ein fai-

res Asylverfahren für alle Menschen, die 

ein Asylbegehren vortragen, gewährleis-

tet werden muss – und nicht etwa nur 

für 37.500 Menschen –, sind alle übrigen 

„Mitgliedschaftsentscheidungen“ Gegen-

stand deliberativer Verfahren, in denen 

die Rechtsgenossen ihre unterschiedlichs-

ten Überzeugungen und Standpunkte ra-

tional begründet vortragen können. Dabei 

können politische, ökonomische, kulturel-

le etc. Gesichtspunkte eine Rolle spielen, 

und auch in der Bevölkerung des Einwan-

derungslandes vorhandene Ängste dürfen 

nicht marginalisiert oder pathologisiert 

werden.

Dazu bedarf die Politik auch einer brei-

ten zivilgesellschaftlichen Basis. In den zu-

rückliegenden Monaten haben viele Perso-

nen und Gruppen, nicht zuletzt aus dem 

kirchlichen Bereich, Erhebliches geleistet 

im Hinblick auf das Schicksal der in Euro-

pa angekommenen Flüchtenden. Viele ha-

ben sich bis an die äußerste Grenze ihrer 

Möglichkeiten oder auch ihrer physischen 

Kräfte engagiert. Sie haben die Versorgung 

mit Wohnung und Nahrung, mit Kleidung 
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und mit medizinischen Gütern organisiert 

oder selbst übernommen. Sie haben damit 

nicht nur einen humanitären Dienst geleis-

tet, sondern auch ein politisches Zeichen 

für eine humane Republik gesetzt.
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wissenschaften an der Katholischen Privat-
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für Christliche Sozialwissenschaften der Ka-
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lischen Wilhelms-Universität Münster sowie 

am Exzellenzcluster „Religion und Politik“ 

der WWU Münster. 2009 – 2015 Mitglied 

des Berliner Instituts für christliche Ethik 

und Politik (ICEP) und Professor für Theo-

logisch-ethische Grundlagen des sozialpro-

fessionellen Handelns an der Katholischen 

Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB). 
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